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Abschlüsse an der Fachmittelschule Kanton Zug 2020
Pädagogik/Soziale Arbeit

B: Luisa Bauer, Unterägeri.

C: Janis Carlen, Steinhausen; Yara Christen,

Ebertswil; Madeline Court, Menzingen.

D: Paula Dettering, Hünenberg.

F: Gianna Fürrer, Zug.

G: Noemi Geu, Baar; Jasmine Graber, Baar;

Leonie Grob, Cham.

H: Sophia Hausheer, Unterägeri; Saskia Huber,

Baar; Pascal Hürlimann, Cham.

J: Selma Jauch, Zug; Mirjam Joller, Unterägeri.

M: Soraja Madelaine Mavinga, Zug; Janina

Meier, Zug.

P: Valentina Putzu, Unterägeri.

R:Melanie Raue, Baar; Tatjana Rilak, Zug;

Janine Röllin, Baar.

S: Julia Schupfner, Unterägeri; Angelika, Staub,

Finstersee; Carmen Steiner, Baar; Till, Suter,

Cham.

U: Anna Uhr, Cham.

Z: Lara Zuber, Cham.

Profil Gesundheit

B: Katy Bosshart, Neuheim.

H: Danique Hofstetter, Hagendorn.

I: Janice Isenegger, Steinhausen.

P: Daniel Prsic, Unterägeri.

R: Kristin Rickenbacher, Morgarten; Sha-

nia-LynnRohner, Rotkreuz.

S: Sara Strickler, Cham.

T: Fabienne Tiefenauer, Edlibach.

Z: Hannah Zimmermann, Hünenberg See;

Sophie Zurfluh, Hünenberg See.

Fachmaturität Pädagogik

A: Jennifer Abt, Cham; Chiara Andreoli,

Oberägeri; Rebecca Auer, Unterägeri.

B: Noëmi Baesch, Cham; Sarah Benathan,

Baar; Jeanine Bieri, Unterägeri; Noemi

Bingisser, Baar; Luisa Blattmann, Oberägeri;

Rebecca Blümmel, Walchwil.

C: Benjamin Court, Menzingen.

D: Sophie Sahel, Dastgheib Shirazi, Walchwil;

Jill Dudle, Hünenberg See.

E: Fabiana Eichholzer, Unterägeri.

G: Emilia Geisel, Baar; Noemi Ghisini,

Menzingen; Céline Gubser, Unteräger; Nora

Gut, Zug.

H: Janine Hefti, Netstal; Stefanie Herrmann,

Unterägeri; Linda Hufschmid, Rotkreuz; Miriam

Hugener, Unterägeri.

K: Thomas Kohr, Unterägeri; Annina Küng,

Obstalden; Mia Küttel, Zug.

L: Lisa Laragne, Baar.

M: Stefanie Mahler, Unterägeri; Simone Marti,

Engi; Jenny McMahon, Baar; Abdurani Morceli,

Cham; Anja Müller, Unterägeri; Hylja Muni,

Hünenberg See.

N: Sira Nann, Näfels; Fabienne Nötzli,

Hünenberg.

O: Alexandra Odermatt, Hünenberg.

P: Naila Pinheiro, Cham.

S: Ronja Schuler, Glarus; Sarah Schwitter,

Mollis; Virginia Strickler, Neuheim.

T:Mommo Trinkler, Zug.

U: Deborah Uhr, Unterägeri; Yvonne Utiger,

Baar.

W: Flavia Wälchli, Hünenberg See.

Z: Victoria Zürcher, Baar.

Fachmaturität Gesundheit

B: Chedyne Ben Ali, Zug; Noémie Brandt,

Walchwil.

G: Céline Graziotti, Cham.

L: Nicole Le, Unterägeri.

M: JoakimMaurenbrecher,

Hünenberg.

N: Stephanie Necas, Baar; Tamara Nedela,

Oberägeri.

Z: Katy Bosshart, Neuheim.

Fachmaturität Soziale Arbeit

F: Jeanne-Catherine Fisher, Zug; Marian

Funes, Meggen.

I: Anna Maria Imfeld, Lungern.

M: Aishah Morceli, Cham.

P: Sarah Petermann, Luzern.

R: Luana Rodrigues, Neuheim.

S: Daria Maria Schoch, St.Niklausen LU;

Aurelia Seifried, Obernau; Jaya Spillmann,

Neuheim; Ronit Stössel, Hünenberg See.

T: Lorina Tachtler, Lungern..

98 junge Frauen und Männer haben die Prüfungen bestanden
Sie können ihren Fachmittelschulabschluss feiern. Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen fanden dieWürdigungen klassenweise statt.

DieAbsolventinnenundAbsol-
venten der Fachmaturität tra-
fen sichmit ihrenKlassenlehr-
personen im informellen Rah-
men, um ihre Abschlüsse zu
feiern. Den Absolventinnen
und Absolventen der Fachmit-
telschulekonntendieAusweise
jeweils in einer kleinen Feier
entgegennehmen,die vommu-
sikalischenTrioAugustinePer-
du stimmungsvoll umrahmt
wurde.Die Klassenlehrer rich-
teten sehr persönliche Worte
an ihreKlassenundRektorVin-
zenzGilabertmeinte: «Ich fin-
de, ihr habt in dieser schwieri-
genZeit innereStärkeundech-
te Freundschaft gezeigt. Habt
deshalb auch künftig denMut,
innereundäussereGrenzenzu
überwinden.»

StefanieMichel-Loher Eine Rose für die Absolventin. An der FMS Zug wurden die Zeugnisse klassenweise übergeben. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Juli 2020)

Der Glücksspieler mit den zwei Gesichtern
Das ZugerObergericht fasste einenMann, der über achtMillionen Franken verjubelte, hart an. Jetzt ist das Bundesgericht amZug.

MarcoMorosoli

Wer das Urteil in einer neulich
vor Obergericht verhandelten
Strafsache liest, kommtausdem
Staunennicht heraus.Einheute
46-jähriger verheirateter Vater
von drei Kindern erleichterte
zwischen2006und2014seinen
Arbeitgeber um 8,8 Millionen
Franken.DieTransaktionen lie-
fenüber zweiKollegen imBüro,
die jedochnicht eingeweihtwa-
ren.AlsVehikel gründeteer zwei
Scheinfirmen, die als ihr Domi-
zil seine Privatadresse führten.
ImNamendieserUnternehmen
stellte der Mann Rechnungen
aus, deren Schuldner sein
Arbeitgeber, eine Zuger Ver-
marktungsfirma im Sportbe-
reich,war.FiktiverGeldempfän-
gerwar für einegewisseZeit der
moldawische Fussballverband.
BeimzweitenSerienbetruggin-
gen die Rechnungen von einem

Sportfunktionär ein. Die Ma-
schemit demVerband aus dem
Staat,welcher zwischenderUk-
raine und Rumänien einge-
klemmt ist, vollführte er 57Mal.
Für den Sportfunktionär stellte
er 33Rechnungen.Erst sehr spät
kam ihm jemand auf die Schli-
che. Das ergaunerte Geld hatte
er jedoch längst verjubelt.

ImKasinogesperrt aufdem
Smartphonehyperaktiv
Ironischerweise liess er sich in
den SchweizerKasinos sperren,
aber es gab ja noch das Smart-
phone. Im49 Seiten umfassen-
den Urteil hält der Referent
Marc Siegwart etwasErstaunli-
ches fest: «Aufgrund des Ge-
sagten und im Rahmen einer
abschliessenden Gesamtbe-
urteilung steht aber auch fest,
dass der vomBeschuldigten an-
erkannte gewerbsmässige Be-
trug imUmfang von 8,8Millio-

nenFrankennicht die Folge der
unkontrollierten Spieltätigkeit
war, sondern dass die raffiniert
und geplant betrügerisch er-
langten Zahlungseingänge es
ihm vielmehr ermöglichten,
sein Glücksspiel immer mehr
zu intensivieren, beziehungs-
weise über Jahre hinweg prak-
tisch Tag und Nacht auszule-
ben.» In der Behandlung vor
dem Strafgericht vor drei Jah-
ren hatte er erklärt, wie er seine
Tage damals verlebte: «Ichwar
immer am Handy und machte
1000 bis 1500 Spielbewegun-
gen amTag.»

AlsFamilienvater seinen
Manngestanden
Eine andere Maske setzte er zu
Hause auf. Er arbeite, kümmer-
te sich um die Familie und war
auchnoch ineinemVereinaktiv.
Also,was jeder als ein ganznor-
malesLebenbezeichnenwürde.

Mehr noch: Das Dauerspielen
machte aus dem Mann auch
kein menschliches Wrack. Er
konnte scheinbar den Rollen-
tausch ineinematemberauben-
den Tempo durchziehen. Zu-
dem profitierte er, dass sein
Arbeitgeber nicht über die bes-
ten internen Regulatorien, um
einemsolchenMittelabfluss auf
die Spur zu kommen, verfügte.
Derzeit bezahlt der Mann jähr-
lich (!) einen Betrag von 4000
Franken an seinen ehemaligen
Arbeitgeber. Daraus schliesst
derReferent, dassdieVermark-
tungsagentur den hohen De-
liktsbetrag von etwas mehr als
neunMillionenFrankenbereits
abgeschrieben hat. Diese Sum-
me müsste der Spieler nebst
Zins zurückzahlen. Um dies zu
tun, müsste er gemäss der Vor-
instanz rund 90 Jahre arbeiten.

Im privaten Bereich scheint
derMannerfolgreich sozialisiert

zu sein. Er wohnt immer noch
mit seiner«tollen»Ehefrauund
dreiKindern ineinemNachbar-
kanton.Über sein zweitesLeben
wissen seine Kinder nichts.

BeiderZuordnungdesStraf-
mass’ kam dem notorischen
Spieler zu Gute, dass er sich ge-
ständig zeigte. Minuspunkte
sammelte der Spieler jedoch
auch. In seinem Wohnsitzkan-
ton lief ein ähnlich gelagertes
Verfahren. Mehr noch, dem
Mann war damals bereits be-
kannt, dass die Anklageerhe-
bung bald erfolgenwürde.

Obwohl ihm das Strafmass
in einem Verfahren in seinem
Wohnkanton bekannt war,
machte er in Zug mit der altbe-
kanntenMascheweiter. Fürden
Referenten beim Obergericht
gehört dieses Verhalten in die
Kategorie «Uneinsichtigkeit»
und führt ihn zur Erkenntnis,
dass «das Spielen bei ihm ein-

fach alles ausgeblendet hat».
Die Quittung dafür: Wegen
mehrfacherUrkundenfälschung
und gewerbsmässigem Betrug
erhält der notorische Spieler
eine Strafe von vier Jahren und
acht Monaten Gefängnis. Zu-
demmusserdieVerfahrenskos-
tenbezahlenund sicheiner am-
bulanten Behandlung unterzie-
hen, die jedoch gemäss dem
Obergericht nicht dazu führt,
dass die unbedingte Strafe auf-
zuschieben ist.

DerFall beschäftigtbald
auchdasBundesgericht
In diesem Verfahren ist aber
noch nicht alles gesagt. Das
Bundesgericht in Lausanne er-
hält des schier unglaublichen
Falls.Obdie Staatsanwaltschaft
oder der Spielsüchtige das Ver-
fahren vor dem obersten
Schweizer Gericht angestrengt
hat, ist nicht bekannt.


